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Vorwort

Die vorliegende Abhandlung stellt die erweiterte Fassung
eines Vortrags dar, den ich am 25. April 2024 auf der Schön-
burg gehalten habe. Das Manuskript befindet sich auf dem
Stand vom 15. Juni 2024. Das am 30. Juli 2024 ergangene
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlrechtsreform
von 2023 (Az. 2 BvF 1/23 u. a.) wurde noch berücksichtigt.

Für die Unterstützung bei der Abfassung danke ichmeiner
wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Felicitas Sophia Beck,
für die Literaturbeschaffung den studentischen Hilfskräften
meines Lehrstuhls, namentlich Frau Henriette Reinsch und
Frau Eva Marquering.

Leipzig, im Juli 2024 Arnd Uhle
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A. Einführung

„Die moderne Demokratie beruht […] auf den politischen
Parteien“.1 Diese Einsicht von Hans Kelsen macht sich das
Grundgesetz zu eigen wie keine deutsche Verfassung zuvor.
Denn es entscheidet sich nicht nur für die demokratische
Staatsform, die es in Art. 20 Abs. 2 GG so konsequent reprä-
sentativ ausgestaltet, dass die staatlicheHerrschaftsausübung
unter seiner Geltung geradezu als „Auftragsangelegenheit
des Volkes“ erscheint.2 Vielmehr trifft es mit der Konstitu-
tionalisierung der politischen Parteien zugleich auch eine
bedeutsame Vorkehrung gegen die spezifische Herausfor-
derung eines solchen, dezidiert repräsentativen Systems, die
in der Verselbständigung der staatlichen Organe von ihrem
Auftraggeber, dem Volk, besteht.3 Hierzu trägt es den Par-
teien gem. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG die Mitwirkung an der po-
litischen Willensbildung auf.4

Der damit in den Blick tretende Begriff der politischen
Willensbildung ist ebenso konturenarm wie schillernd.5
Unter der Geltung des Grundgesetzes kennt er zwei Be-
zugsebenen: eine offensichtliche und eine verdeckte. Auf
einer ersten Ebene bezieht er sich auf die Herausbildung
des Volkswillens, mithin auf die politische Willensbildung
in der Sphäre der Gesellschaft. Sie bildet die offensichtliche
Bezugsebene von Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG. Dieser mandatiert
die Parteien, politische Ziele zu formulieren und daran mit-
zuwirken, dass gesellschaftlich relevante Probleme erkannt,
benannt und angemessenen Lösungen zugeführt werden.6
Zugleich macht er bereits durch seine Formulierung deut-
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lich, dass die politischen Parteien für eine solcheMitwirkung
an der Willensbildung über kein Monopol verfügen („Die
Parteien wirken […] mit“),7 sondern dass an dieser Aufgabe
auch andere gesellschaftliche Kräfte – seien es einzelne Bür-
ger,8 seien es Gruppen und Verbände9 – teilhaben. Auf einer
zweiten Ebene bezieht sich der Begriff der politischen Wil-
lensbildung daneben auf die Willensbildung der institutio-
nalisierten Staatlichkeit, also auf den von Art. 20 Abs. 2 Satz 2
GG erfassten Staatswillensbildungsprozess. Das Mandat der
politischen Parteien erstreckt sich auch auf dessen Beein-
flussung.10Das ist der verdeckte, von derWendung „derMit-
wirkung an der politischenWillensbildung des Volkes“ nicht
explizit offengelegte Gegenstand von Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG.
So sind es die politischen Parteien, die mittels der zunächst
von ihnen aufgestellten und hernach durch Wahl legitimier-
ten Kandidaten Einfluss auf die Entscheidungen der staat-
lichen Organe nehmen, die Beschlüsse in Parlament und
Regierung treffen und die von ihnen erarbeiteten politischen
Ziele in die Willensbildung der staatlichen Organe ein- und
überführen.11Zugleich sind sie es, denen aufgetragen ist, eine
Rückkopplung parlamentarisch und gubernativ getroffener
Entscheidungen in den gesellschaftlichen Bereich zu bewir-
ken, für die gefassten Beschlüsse im Volk um Verständnis zu
werben und so zu deren Akzeptanz beizutragen.12 In diesem
Sinne besteht ihre Aufgabe darin, für das zu sorgen, was aus
politikwissenschaftlicher Perspektive als Responsivität be-
zeichnet wird.13

Angesichts dessen zeigt sich die besondere Bedeutung der
Parteien für die politische Willensbildung daran, dass sie so-
wohl an der Volks- als auch an der Staatswillensbildung mit-
wirken. Selbst an deren Verkopplung in der periodisch statt-
findendenWahl,14 dem zentralen Verbindungsglied zwischen
gesellschaftlicher und staatlicher Sphäre,15 in dem unter Be-
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achtung des Mehrheitsprinzips Stimmen in Mandate umge-
setzt werden,16 haben sie durch die Auswahl und Aufstellung
von Kandidaten sowie durch die Ausarbeitung entsprechen-
der Wahlprogramme maßgeblichen Anteil.17 Daher ist es
konsequent, wenn das Bundesverfassungsgericht resümiert,
die Willensbildung des Volkes und die Willensbildung in
den Staatsorganen vollzögen sich, „in vielfältiger und tag-
täglicher, von den ParteienmitgeformterWechselwirkung.“18

Die so verstandene Mitwirkung an der politischen Wil-
lensbildung haben in den ersten Jahrzehnten der Geltung des
Grundgesetzes politische Parteien übernommen, die ebenso
im historischen wie im europäischen Vergleich ein System
von erstaunlicher Stabilität und geringer Zersplitterung ge-
bildet haben.19 Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten indes
ist der Eintritt in eine neue Entwicklungsphase der deutschen
Parteienlandschaft zu beobachten. Diese stellt nicht nur die
politischen Parteien als solche vor ebenso vielfältige wie weit-
reichende Herausforderungen, sondern auch das ihnen gel-
tende Recht. Das führt zu der Frage, welche Implikationen
der Wandel des Parteiensystems für die den Parteien auf-
getrageneMitwirkung an der politischenWillensbildung hat,
wie er sich auf den Begriff und auf die einzelnen Facetten der
rechtlichen Stellung politischer Parteien auswirkt und welche
Maßnahmen und Regelungen sich empfehlen, um in der ein-
getretenen Situation die Parteien und damit die Demokratie
des Grundgesetzes dauerhaft zu stabilisieren.

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert zweierlei: zu-
nächst eine Analyse der tatsächlichen Veränderungen, so-
dann eine Prüfung, ob und welche Konsequenzen hieraus
für die politischen Parteien resultieren. Daher soll im Folgen-
den in einem ersten Schritt unter Einbeziehung politikwis-
senschaftlicher Erkenntnisse ein realitätsgerechtes Bild der
Wandlungen des Parteiensystems gewonnen und hernach in
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einem zweiten Schritt die Bedeutung dieser Veränderungen
für Begriff und Funktion, verfassungsrechtliche Stellung und
gesetzliche Regulierung der Parteien näher beleuchtet wer-
den. Einige Schlussbemerkungen runden die nachfolgenden
Gedanken ab.



B. DerWandel des Parteiensystems

Das deutsche Parteiensystem unterliegt seit jeher einem
Wandel. Dessen Analyse gestattet es, zunächst die Entwick-
lung des Parteienwesens zu periodisieren sowie hernach die
Veränderungen der Gegenwart einzuordnen und den durch
sie bewirkten Eintritt in eine neue Entwicklungsphase der
deutschen Parteienlandschaft zu verdeutlichen.

I. Periodisierung der Entwicklung
des deutschen Parteiensystems

Eine erste, sich bis 1918 erstreckende Phase in der Entwick-
lung des deutschen Parteiensystems ist durch die Entfaltung
des Parteienspektrums vor dem Hintergrund der Parlamen-
tarisierung in Deutschland gekennzeichnet.20 Sie kennt auf
der einen Seite Massen- und Weltanschauungsparteien wie
SPD und Zentrum, auf der andere Seite elitengesteuerte Ho-
noratiorenparteien. In einer zweiten, sich bis 1933 erstrecken-
den Phase entsteht ein polarisiertes Vielparteiensystem, an
dessen Rändern systemfeindliche Parteien bestehen. Dessen
Endemarkiert das vom 14. Juli 1933 datierende „Gesetz gegen
die Neubildung von Parteien“. Dieses bestimmt, dass nach
der (Selbst-)Auflösung der anderen Parteien die NSDAP als
einzige politische Partei in Deutschland besteht21 und führt
dazu, dass der Nationalsozialismus aus demokratischer Sicht
eine „parteilose Zeit“ darstellt22 – eine Zeit, die (erst) mit
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demUntergang der nationalsozialistischenWillkürherrschaft
endet.

Der sich hieran anschließende Neubeginn ermöglicht den
Eintritt in eine neue, nunmehr dritte Phase des deutschen
Parteienwesens, deren Beginn auf das Jahr 1945 datiert.23
Diese Phase ist einerseits durch die demokratische Neugrün-
dung der politischen Parteien gekennzeichnet, die zunächst
an das Vielparteienmodell der Weimarer Zeit anknüpft.24
Andererseits führt sie mit dem Übergang zu den Volkspar-
teien auch zu einer Konsolidierung des Parteienwesens.25
In deren Zentrum stehen zunächst CDU und CSU, die von
ihrem Ausgangspunkt – der Überwindung der konfessionel-
len Spaltung der Milieus – auch im Übrigen eine integrative
politische Kraft zu entfalten vermögen, während der Sozial-
demokratie dieser Schritt erst deutlich später gelingt. Der
sich hieraus entwickelnde Konzentrationsprozess in der Par-
teienlandschaft erreicht Mitte der 1970er Jahre seinen Höhe-
punkt. Die Kritik an der hieraus resultierenden Macht der
seinerzeit etablierten politischen Parteien führt ab 1980 in
Verbindung mit der Bürgerinitiativ- und Ökologiebewegung
zur Entstehung der Grünen. Die hieraus resultierende Er-
weiterung des Parteienspektrums wird zum Charakteristi-
kum der vierten Phase der Entwicklung des deutschen Par-
teienwesens.26

Die Wiedervereinigung im Jahr 1990 markiert den Auf-
bruch in eine fünfte Phase. Mit ihr ist nicht nur eine Ver-
größerung des wahlberechtigten Staatsvolkes verbunden.
Prägend für sie ist vielmehr die Aufnahme der zunächst als
„PDS“ firmierenden SED-Nachfolgepartei in das deutsche
Parteienspektrum einerseits und die Integration ostdeutscher
Parteien und Politiker in die anderen Parteien andererseits.
Hinzu kommt ein einsetzender Rückgang der Bindungskraft
der Volksparteien.27
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II. Die Veränderungen der Gegenwart –
Merkmale einer neuen Entwicklungsphase

Auch wenn sich das in der Nachkriegszeit herausgebildete
deutsche Parteiensystem im geschichtlichen und im euro-
päischen Vergleich über Jahrzehnte hinweg durch eine be-
merkenswerte Beständigkeit und eine geringe Zersplitterung
auszeichnet, vermag dies allein doch nicht den künftigen
(Fort-)Bestand einer stabilen Parteienlandschaft zu garan-
tieren.28 Das verdeutlichen Tendenzen, die in den letzten
anderthalb Jahrzehnten sichtbar geworden sind. Zu ihnen
zählen – neben weiteren, hier nicht im Einzelnen nach-
zuzeichnenden Veränderungen29 – u. a. eine Intensivierung
des Bedeutungsverlustes der traditionellen Volksparteien,
eine zunehmende Pluralisierung und Diversifizierung der
Parteienlandschaft sowie eine wachsende Polarisierung des
Parteiensystems. In der Summe sprechen diese Veränderun-
gen – abweichend von der überwiegend vertretenen These,
die seit derWiedervereinigung zu beobachtende fünfte Phase
des bundesdeutschen Parteienwesens erstrecke sich ungebro-
chen bis in die Gegenwart30 – dafür, dass seit mehr als an-
derthalb Jahrzehnten eine neue, eine sechste Entwicklungs-
phase der deutschen Parteienlandschaft eingesetzt hat.

1. Intensivierung des Bedeutungsverlustes der
traditionellen Volksparteien

Kennzeichnend für diese sechste Phase in der Entwicklung
des Parteienwesens ist zunächst eine Intensivierung des Be-
deutungsverlustes der traditionellen Volksparteien.31 Sie ist
europaweit zu konstatieren.32 In Deutschland lässt sie sich
insbesondere an der in den letzten anderthalb Jahrzehnten zu
verzeichnenden Entwicklung der Wahlergebnisse und Mit-
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gliederzahlen von CDU/CSU und SPD ablesen.33 So erziel-
ten die drei Parteien bei der Bundestagswahl 2021 zusammen
49,8% der Zweitstimmen.34Niemals zuvor war der von ihnen
gemeinsam errungene Stimmenanteil – der bereits in den
Bundestagswahlen zuvor zurückgegangen war35 – so gering.
Wie gravierend der Rückgang ihrer Bindungskraft ist, belegt
vor allem ein Vergleich mit den Bundestagswahlergebnissen
von 1976 – dem Jahr, in dem CDU/CSU und SPD ihren in
der Summe bislang höchsten Zweitstimmenanteil erreichten
und in dem sie 91,2% derWählerstimmen auf sich vereinigen
konnten.36 Legt man die gegenwärtigen Umfrageergebnisse
zugrunde, könnte die Bundestagswahl 2025 gar dazu führen,
den Status der SPD als Volkspartei infrage zu stellen.37Als Ur-
sachen dieser Entwicklung gelten u. a. die Auflösung der tra-
ditionellenMilieus mit ihren engen Parteibindungen38 sowie
Repräsentationslücken, deren Entstehung die Volksparteien
nicht haben verhindern können.39

Bei alledem korrespondiert dem Niedergang an Zweit-
stimmenanteilen ein Verlust an Mitgliedern.40 So hat die
CDU zwischen 2009 und 2024 30,4% ihrer Mitglieder ver-
loren (in Zahlen: 158.041), die CSU 17,8% (in Zahlen: 28.198)
und die SPD 28,8% (in Zahlen: 147.330).41 In politikwis-
senschaftlichen Studien wird hieraus zum Teil der Abschied
vom Typus der Mitgliederpartei abgeleitet, der sich neben
einer breiten, an der Mitgliedschaft ablesbaren gesellschaft-
lichen Verwurzelung auch dadurch auszeichnet, dass die
straffe Führungsstruktur von der Mitgliederbasis demokra-
tisch kontrolliert wird.42 Stattdessen wird ein zunehmender
Übergang zu „professionalisierten Wählerparteien“ konsta-
tiert,43 also zu Parteien, die aufgrund des Rückgangs ihrer
Mitgliederzahlen und – hieraus folgend – ihrer eigenen fi-
nanziellen Ressourcen ihr besonderes Augenmerk sowohl
auf ihren öffentlichen Arm, der sich in Parlamentsfraktionen
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und Regierungsämtern manifestiert, als auch auf die Bedürf-
nisse der Wähleransprache richten.44 Allerdings spricht eini-
ges dafür, dass diese Entwicklungstendenz mehr die Realität
der traditionellen Volksparteien als die der übrigen Parteien
beschreibt, weil manche der neu gegründeten, aber auch der
bereits bestehenden Parteien in den letzten anderthalb Jahr-
zehnten durchaus einen namhaftenMitgliederbestand haben
aufbauen bzw. ihren Mitgliederbestand nachhaltig haben er-
weitern können. Darauf wird noch zurückzukommen sein.45

2. Zunehmende Pluralisierung und Diversifizierung der
deutschen Parteienlandschaft

Der Intensivierung des Bedeutungsverlustes der traditio-
nellen Volksparteien korrespondiert eine Entwicklung, die
zu einer zunehmenden Pluralisierung und Diversifizierung
der deutschen Parteienlandschaft führt. Diese beginnt in
den 1980er Jahren auf der Grundlage eines bis dahin weit-
gehend stabilen bundesdeutschen Parteiensystems mit der
Etablierung der Grünen, bleibt indes bis in die 1990er Jahre
mit der Verankerung der SED-Nachfolgepartei PDS noch
zurückhaltend.46 Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten meh-
ren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass sie an Dynamik
gewinnt. Das lässt sich an den bundesweit wahrgenommenen
Neugründungen der jüngeren und jüngsten Zeit ablesen.47
Diese reichen von der (Satire-)Partei „Die Partei“ (gegründet
2004) bis zur Piratenpartei (gegründet 2006), von der Partei
„Die Linke“ (gegründet 2007) bis zu den „Freien Wählern“
(gegründet 2009), von der „AfD“ (gegründet 2013) bis zur
paneuropäischen Partei „Volt“ (gegründet 2018), von der Par-
tei „die Basis“ (gegründet 2020) bis zur „Klimaliste Deutsch-
land“ (gegründet 2021), vom „Bündnis Sahra Wagenknecht“
(gegründet 2024) über die „Werteunion“ (gegründet 2024)



10 B. DerWandel des Parteiensystems

bis zur politischen Vereinigung „DAVA“ (gegründet 2024)48 –
um nur die bekannteren der Neugründungen zu erwähnen,
denen es zugleich in nennenswertem Umfang gelingt, auch
Mitglieder für sich zu gewinnen.49 Zu ihnen kommen in den
vergangenen anderthalb Jahrzehnten mehr als fünfzig wei-
tere, neu gegründete Parteien hinzu.50

Nun sind derartige Neugründungen mitnichten ein neues
Phänomen. Bis zur Wiedervereinigung sind in der Bundes-
republik Deutschland Schätzungen zufolge etwa 175 Parteien
ganz verschiedenen Typs gegründet worden – und größten-
teils auch wieder untergegangen.51 Gleichwohl fallen – bei
aller Vorsicht, die wegen der noch ausstehenden Konsolidie-
rung der Neugründungen geboten erscheint – mindestens
drei Besonderheiten der jüngeren Zeit auf: dass die Anzahl
neu formierter Parteien, die entweder über das Potenzial ver-
fügen, in eines der deutschen Parlamente auf Länderebene
einzuziehen oder denen dies bereits gelungen ist, tendenziell
zunimmt, dass die darin zumAusdruck gelangende Dynami-
sierung der deutschen Parteienlandschaft ihrenNiederschlag
jedenfalls zumTeil auch auf der Ebene des Bundes findet und
dass schließlich nicht zuletzt deshalb die neu gegründeten
Parteien auchmedial entsprechend wahrgenommenwerden.

Aus institutioneller Perspektive hat ein derartig plurali-
siertes und diversifiziertes Parteiensystem verschiedene Aus-
wirkungen, aus denen hier drei herausgegriffen seien. So
erhöht es zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl
jener Parteien, die bei den Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag die 5%-Hürde nicht zu überwinden vermögen und denen
daher der Sprung ins Parlament nicht gelingt, wächst.52Dem
korrespondiert, dass auch die Wahrscheinlichkeit für eine
Zunahme der Anzahl jener Zweitstimmen steigt, die sich in
der Zusammensetzung des Parlaments im Ergebnis nicht
widerspiegeln, deren Erfolgswert also auf Null reduziert ist.
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